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Großkommentar zum
ABGB - Klang
Kommentar
§§ 239-284, Erwachsenenschutz

Der Erwachsenenschutz neu geregelt: Was bleibt,
was ändert sich?

Ein Team bestehend aus Georg Kathrein, Erika
Wagner, Lydia Burgstaller, Ulrich Pesendorfer,
Michael Ganner, Caroline Voithofer, Romana Fritz,
Peter Barth, Ilse Koza, Felicitas Parapatits und
Christoph Mondel zeichnet für eine Kommentierung
des vom Gesetzgeber zuletzt grundlegend
umgestalteten Erwachsenenschutzrechts (§ 239 - §
284) verantwortlich. Es werden die Unterschiede als
auch die Gemeinsamkeiten zur bisher gültigen
Sachwalterschaft herausgearbeitet und analysiert,
womit auch diese „jungen“ Bestimmungen des
ABGB wieder mit ausführlichen Kommentierungen
bedacht werden.

Seit 2000 wird der Kommentar von den
Zivilrechtsprofessoren Attila Fenyves, Ferdinand
Kerschner und Andreas Vonkilch in dritter Auflage im
Verlag Österreich herausgegeben.

Der "Klang" ist von jeher vom Anspruch geprägt, eine
Kommentierung auf hohem wissenschaftlichem
Niveau zu bieten, die sich nicht mit der Wiedergabe
der Judikatur und Literatur begnügt, sondern auch
kritisch eigene Positionen vertritt und über den
"Tellerrand" hinausblickt.

Ihre Abo-Vorteile: Der Kommentar ist im
Abonnement zum Vorzugspreis um 15% ermäßigt
erhältlich. So bekommen Sie neue Bände sofort bei

Fenyves/Kerschner/Vonkilch (Hrsg)
Großkommentar zum ABGB - Klang
Kommentar
§§ 239-284, Erwachsenenschutz

Kommentar
681 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-7046-8651-0 (Print)
ISBN 978-3-7046-8663-3 (eBook)
Erscheinungsdatum: 29. Dezember 2020

242,00 € (Print)
205,70 €* (Im Abo/zur Fortsetzung)
217,80 € (eBook)

* Mindestabnahme von 2 weiteren
Ausgaben bzw Lieferungen.
Gilt bis auf Widerruf.

Preise inkl gesetzlicher MwSt
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Erscheinen automatisch geliefert. Bei Neueinstieg in
ein Abo haben Sie die Möglichkeit, die bereits
erschienenen Bände ebenfalls zum Vorzugspreis zu
beziehen!


